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Ausbildungsordnung für Zuchtwarte 
 
 
 
1. Allgemeines 
    Den Antrag auf Ausbildung zum Zuchtwart kann jedes Mitglied stellen. 
 
2. Bedingungen 
    Der/die Antragsteller/in  muß 3 Würfe selbst gezüchtet haben. 
    Die Landesgruppenversammlung, in welcher der/die Antragsteller/in Mitglied ist, muß mit 
    einfacher Mehrheit dem Antag zustimmen. Der Hauptzuchtwart bestimmt den Ausbildungs-  
    zuchtwart. Bis zur Bestätigung zum Zuchtwart müssen mindestens 6 Anwartschaften  
    durchgeführt werden. 
    Der Ausbildungszuchtwart kann mit Begründung weitere Anwartschaften fordern oder bei 
    Nichteignung den Abbruch der Ausbildung vorschlagen. Die Entscheidung darüber fällt der 
    Zuchtausschuß. 
    Die Abnahme der Zuchtwartprüfung erfolgt durch den Hauptzuchtwart. 
 
3. Aufgaben des Zuchtwarts 
 
 - Zwingerbesichtigungen 
 - Züchterberatung 
 - Wurfbesichtigung 
 - Wurfabnahme 
 
Der Zuchtwart darf seine eigenen Würfe nicht abnehmen. 


